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Promotionsordnung Sekundarstufe I 
 
 
 
KbF 
 
Sowohl für die Zuweisung zur Schulung in einer Besonderen Klasse als auch für die Rückführung in 
die Regelklasse bedarf es eines Antrags, gestützt auf eine Gesamtbeurteilung der Situation der 
Schülerin oder des Schülers, durch die EB oder KJP sowie einer Verfügung der zuständigen 
Schulleitung (Leitfaden zur Umsetzung von Art. 17 VSG, S. 35). 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Realschultyp 
 
Eine Schülerin oder ein Schüler des Realschultyps wird promoviert und tritt in das nächste Schuljahr 
über, wenn im Beurteilungsbericht die Mehrheit der Noten genügend ist. 
 
Erfüllt eine Schülerin oder ein Schüler diese Bedingungen nicht, wiederholt sie oder er das letzte 
Schuljahr desselben Schultyps. 
________________________________________________________________________________ 
 
Sekundarschultyp (Sek und SSN) 
 
Eine Schülerin oder ein Schüler des Sekundarschul- oder des speziellen Sekundarschultyps wird 
promoviert und tritt in das nächste Schuljahr des gleichen Schultyps über, wenn im 
Beurteilungsbericht höchstens drei ungenügende Noten vorliegen. In den Fächern Deutsch, 
Französisch und Mathematik darf höchstens eine ungenügende Note vorliegen. 
 
Erfüllt eine Schülerin oder ein Schüler diese Bedingungen nicht, wechselt sie oder er in den tieferen 
Schultyp oder wiederholt das letzte Schuljahr desselben Schultyps. 
_______________________________________________________________________________ 


